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Stadt Radolfzell am Bodensee 
 

 
Beschlussvorlage 
 
REFERAT DES OBERBÜRGERMEISTERS 

Vorlage-Nr.: 
Datum: 
 
Öffentlichkeitsstatus: 

2024/0020 
10.07.2024 
 
öffentlich 

Neufassung der Hauptsatzung des Gemeinderats 
Beratungsfolge: 
Gremien und Zuständigkeit Sitzungstermine Status 

Gemeinderat / Stiftungsrat (Beschlussfassung) 24.07.2024 öffentlich 
 
Beschlussvorschlag: 
Die 5. Änderung der Hauptsatzung gem. Anlage 1 wird beschlossen. 
 
Zielsetzung: 
  
Strategisches Ziel: 

  
step2030 relevant:  

Ja Bezug zu Schlüsselprojekt Nr.:  
x Nein  Sonstiges strategisches Ziel:    

     
Operatives Ziel: Anpassung und Optimierung der Gremiensitzungen 
  
 
Klimaschutz: 
  

klimaschutzförderlich 
  

x klimaschutzneutral 
  

nicht klimaschutzförderlich 
  
Wenn nicht klimaschutzförderlich: 
  
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
  

ja* 
  

nein* 
  
*Erläuterungen siehe unter Alternativen 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Folgende wesentliche Punkte sind in der vorgelegten Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
enthalten:  
  

- Sitzzahl an Gemeinderäten in den Ausschüssen:  
  
Um die Spiegelbildlichkeit in den Ausschüssen zu gewährleisten, wurde im Vorfeld 
zur Vorbereitung einer Ausschussbesetzung im Wege der Einigung mit den 
Fraktionen eine geänderte Sitzzahl von 10 Sitzen pro Ausschuss abgestimmt.  
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- Ausschüsse: Auflösung des Kultur-Ausschusses; Überführung der 
Aufgabenbereiche des Kultur-Ausschusses in den neu benannten Ausschuss 
Kultur, Bildung, Soziales (KBS) 
  
Entsprechend der Dezernatsaufteilung sollen die Geschäftskreise grundsätzlich 
beibehalten bleiben.  

  
Unverändert im Geschäftskreis des Oberbürgermeisters - Dezernat I 
> Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) 
> Ausschuss für Umwelt, Planung und Technik (PUT) 
> Kurausschuss (KUR) 

  
Der Aufgabenbereich Soziales soll weiterhin zusammen mit dem Bereich Bildung in 
einem Ausschuss verbleiben, auch wenn diese Aufgabenbereiche in 
unterschiedlichen Dezernaten erledigt werden.  

  
Der bisherige Kulturausschuss wird aufgelöst. Der Aufgabenbereich dieses 
Ausschusses wird in den neuen Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales (KBS) 
überführt.  

  
Neu im Geschäftskreis der Bürgermeisterin - Dezernat II 
> Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales (KBS) 

  
Hinweis: Der Stiftungsausschuss als Organ der Stiftung ergibt sich aus der Satzung 
des Spitalfonds Radolfzell. Diese Satzung wird noch an die neue Hauptsatzung 
angepasst. 

  
Die einzelnen Zuständigkeiten der Ausschüsse sind angepasst und ergänzt. 
  
Durch die Reduzierung um einen Ausschuss kann der Verwaltungsaufwand für die 
Vor- und Nachbereitung verringert werden. Der Sitzungskalender wird einfacher und 
die terminliche Belastung für die Räte wird geringer.  

  
- Wertgrenzentabelle:  

  
Eine Anpassung ist bei den bisher geregelten Zuständigkeit für den Verkauf 
beweglichen Vermögens über 25.000 € bis 50.000 € erforderlich, um eine 
Regelungslücke zu schließen. Die Zuständigkeit soll analog bisher bereits geregelten 
Wertgrenzen dem Oberbürgermeister zufallen. 
Die redaktionelle Anpassung der Spaltenüberschrift wird vorgenommen (BSS wird zu 
KBS, KA entfällt). 

  
Nach der Gemeindeordnung ist für den Erlass einer Hauptsatzung die Mehrheit der Stimmen 
aller Mitglieder des Gemeinderates erforderlich (somit mind.14 Stimmen).  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ja. Aufgrund der Zusammenlegung der Ausschüsse können jährlich ca. 3.000 € Kosten 
eingespart werden.  
  
 
Weiteres Vorgehen: 
• Bekanntmachung der Änderungssatzung mit Bekanntmachung der geänderten 

Hauptsatzung, sowie Anzeige beim Regierungspräsidium Freiburg 
• Anpassung der Satzung des Spitalfonds hinsichtlich der Sitze des Stiftungsausschusses in 

der nächsten Stiftungsratssitzung  
  
 
Bisherige Entwicklung / Beschlusslage: 
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23.05.2023 Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee, 4. Änderung 
26.10.2022 
01.06.2021 
15.12.2020 
01.12.2016 

Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee, 3. Änderung 
Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee, 2. Änderung 
Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee, 1. Änderung 
Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee 
  

  
 
Alternativen: 
Keine Änderung der Hauptsatzung mit etwaigen Rechtsfolgen aufgrund erforderlichen 
Anpassungsbedarfen aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl vom 09.06.2024 
 
Anlage/n: 
1 - 5. Aenderung Hauptsatzung Satzungstext (öffentlich) 
2 - Wertgrenzen - Anpassung 2024 (öffentlich) 
3 - Synopse Hauptsatzung 2024 (öffentlich) 
4 - Synopse 5. Aenderung Wertgrenzen (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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Große Kreisstadt Radolfzell am Bodensee Landkreis Konstanz  

 

5. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee vom 

24.07.2024 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der 

Gemeinderat der Stadt Radolfzell am Bodensee am 24.07.2024 folgende Satzung zur 

Änderung der Hauptsatzung vom 25.10.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 

23.05.2023 beschlossen:  

 

Artikel 1 

Satzungsänderung 

1. § 4 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung:  

„(1) Es werden folgende beschließenden Ausschüsse gebildet: 

 

1.1 Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) 

1.2 Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik (PUT) 

1.3 Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (BKS) 

1.4 Kurausschuss (KUR) 

(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem 

und 10 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats.“ 

2. § 5 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  

„Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 10 bezeichneten 

Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher 

Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungs- und 

Finanzausschusses gegeben.“  

 

3. § 9 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 

„Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS) 

(1) Der Geschäftskreis des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales umfasst 

folgende Aufgabengebiete: 

 

Angelegenheiten aus 

1.1     Kulturbereich 

1.2     Schulen, Kindertagesbetreuung 

1.3     Markt 

1.4     Sport 

1.5     Senioren 

1.6     Jugend 

1.7     Bürgerservice 

1.8     Ordnungsrecht 

1.9     Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 

1.10 Integration und Soziales 

1.11 Bürgerschaftliches Engagement 

(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der Ausschuss für Kultur, Bildung und  

Soziales gemäß der Wertgrenzentabelle über: 
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Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen für den Bereich der Kernstadt“ 

 

4. § 10 wird aufgehoben. Die bisherigen §§ 11 bis 24 werden zu §§ 10 bis 23. 

 

5. Entsprechend der in den Nummerierungen 1. und 3. aufgeführten Änderungen wird 

die Anlage zu § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung: Wertgrenzen vom 23.05.2023 durch eine 

neue Fassung vom 24.07.2024 ersetzt.  

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Artikel 3 

Ermächtigung 

Die Stadtverwaltung wird ermächtigt, den Wortlaut der Hauptsatzung in der zum Zeitpunkt 

der Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer Inhaltsübersicht und neuer 

Paragraphenreihenfolge bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 

beseitigen.  

 

Radolfzell am Bodensee, den 24.07.2024 

 

gez. Simon Gröger 

Oberbürgermeister 

 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener 

Verwaltungsvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 

unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 

Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Radolfzell am Bodensee geltend 

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
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Anlage 1 zur DA Zuständigkeitsordnung

Zuständigkeiten gemäß

Hauptsatzung

Gemeinderat/

Stiftungsrat

VFA PUT KBS Kurausschuss nachrichtlich:

Stiftungs-

ausschuss

Ortschaftsrat Oberbürgermeister

Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen (Bestellungen, 

Aufträge)

über 500.000 € über 200.000 €

bis 500.000 €

für den Bereich 

Kernstadt

über 200.000 €

bis 500.000 € 

(einschließlich 

Bauvergaben)

über 200.000 €

bis 500.000 €

(für den Bereich 

Kernstadt)

über 200.000 €

bis 500.000 €

über 200.000 €

bis 500.000 €

über 200.000 € 

bis 500.000 €

für Arbeiten in der 

Ortschaft

bis 200.000 €

Ausführung eines Vorhabens des 

Hoch-, Tief- und Landschaftbaus 

(Baubeschluss)

über 500.000 € über 200.000 €

bis 500.000 € 

(bisher über 

100.000 €)

bis 200.000 €

(bisher 100.000 €)

Zustimmung zu über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen 

oder Auszahlungen

über 250.000 € über 25.000 €

bis 250.000 €

 bis 25.000 €

Bewilligung erfolgsgefährdender 

Mehraufwendungen des 

Erfolgsplans, sofern nicht 

unabweisbar (Mettnau/Spitalfonds)

über 250.000 € 

(nur Spitalfonds)

über 250.000 € über 25.000 €

bis 250.000 €

bis 25.000 €

(nur Spitalfonds)

Bewilligung von Mehrausgaben des 

Liquiditätsplans (Mettnau/ 

Spitalfonds)

über 250.000 € über 50.000 €

bis 250.000 €

über 25.000 €

bis 250.000 €

Veräußerung und dingliche 

Belastung, Erwerb und Tausch von 

Grundeigentum oder 

grundstücksgleichen Rechten 

über 250.000 €  über 50.000 €

bis 250.000 €

für den Bereich 

Kernstadt

über 50.000 €

bis 250.000 €

über 50.000 € 

bis 250.000 € 

in der jeweiligen 

Ortschaft

bis 50.000 €

Ausübung des Vorkaufsrecht 

(tatsächliches 

Entscheidungsermessen)

über 500.000 € über 100.000 €

bis 500.000 €

bis 100.000 €

Verkauf beweglichen Vermögens - 

in diesem Fall ist der Vordruck in 

Anlage 4 der DA zwingend 

auszufüllen

über 50.000 €

für den einzelnen 

Gegenstand

über 50.000 €

für den einzelnen 

Gegenstand

über 50.000 € bis 50.000 €

für den einzelnen Gegenstand

Bewilligung von nicht im 

Haushaltsplan einzeln 

ausgewiesenen 

Freigebigkeitsleistungen

über 50.000 €

im Einzelfall

über 5.000 € 

bis 50.000 €

 im Einzelfall

über 5.000 €

bis 50.000 €

im Einzelfall 

bis 5.000 € im Einzelfall

Niederschlagung, Erlass und 

Ermäßigung von Forderungen

über 25.000 € 

im Einzelfall

über 5.000 € bis 

25.000 €

 im Einzelfall

über 5.000 € bis 

25.000 €

 im Einzelfall

bis 25.000 €

im Einzelfall 

bis 5.000 € im Einzelfall

Verträge über die Nutzung von 

Grundstücken oder beweglichem 

Vermögen 

bei einem jährlich. 

Miet- oder 

Pachtwert

 von mehr als 

25.000 € 

(für den Bereich 

der Kernstadt)

bei einem jährlich. 

Miet- oder 

Pachtwert von 

mehr als 

25.000 € 

über 25.000 € bei einem jährlich.

Miet- oder 

Pachtwert von 

mehr als

25.000 € 

bei einem jährl. 

Miet- oder Pachtwert von nicht mehr 

als 25.000 € 

Spenden, Schenkungen und 

ähnliche Zuwendungen
Annahme oder 

Vermittlung von 

Spenden, 

Schenkungen und 

ähnlichen 

Zuwendungen im 

Sinne von § 78 

Abs. 4 GemO

Annahme oder 

Vermittlung von 

Spenden, 

Schenkungen und 

ähnlichen 

Zuwendungen im 

Sinne von § 78 

Abs. 4 GemO

Stundung von Forderungen ab einer Dauer 

von über 24 

Monaten

ab einer Dauer von 

über 24 Monaten

ab einer Dauer von 

über 24 Monaten 

bis zur Dauer von 24 Monaten und auf 

unbegrenzte Dauer bei 

Anliegerbeträgen landwirtschaftlicher 

Grundstücke

Führung von Rechtsstreiten und  

Abschluss von Vergleichen sowie 

Schuldanerkenntnis

soweit der 

Streitwert oder 

Wert des 

Nachgebens

10.000 € übersteigt

soweit der 

Streitwert oder 

Wert des 

Nachgebens 

10.000 € übersteigt

über 10.000 € soweit der Streitwert oder Wert des 

Nachgebens 10.000 € nicht übersteigt

Einstellung, 

Höhergruppierung 

und Entlassung 

von Beschäftigten 

sowie Ernennung, 

Beförderung und 

Entlassung von 

Beamten, soweit 

es sich um 

Abteilungsleiterinn

en oder 

StabstellenleiterInn

en handelt.

Einstellung, Höher-

gruppierung und 

Entlassung von 

Beschäftigten 

sowie Ernennung, 

Beförderung und  

Entlassung von 

Beamten: 

Fachbereichs-

leitung, Geschäfts-

führung, Chefärzte, 

Dezernenten, 

Heimleitung 

Personalentscheidung Einstellung, Höhergruppierung und 

Entlassung von Auszubildenden, 

Beschäftigten; Ernennung, 

Beförderung und Entlassung von 

Beamten, soweit nicht Leitungsstellen 

dem Ausschuss oder dem 

Gemeinderat vorbehalten sind; 

Einstellung und Entlassung von 

Ärzten, soweit es sich nicht um Chef- 

und Oberärzte handelt, sowie alle 

sonstigen weiteren personal-

/dienstrechtlichen Entscheidungen, 

unabhängig von der Entgelt-

/Besoldungsgruppe.

Einstellung, Höher-

gruppierung und 

Entlassungen von  

Pflegedienstleitung 

und Verwaltungs-

leitung

Einstellung, Höher-

gruppierung und 

Entlassung von 

Beschäftigten, 

Verwaltungsleitung, 

Oberärzten

1
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Anlage der Wertgrenzen zur 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee – Synopse –  

Derzeitige Fassung Änderungsvorschlag Bemerkungen 

Spalte  § 4 
Beschließende Ausschüsse 

1) Es werden folgende    
    beschließenden Ausschüsse gebildet: 

1.1 Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) 
1.2 Ausschuss für Planung, Umwelt und 

Technik (PUT) 
1.3 Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales 

(BKS) 
1.4 Kurausschuss (KUR) 

 
 
 

 
(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem 
Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 10 weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderats. 

 
 
 
 
Interfraktionelle Verständigung der 
Sitzverteilung aufgrund Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit der Sitzverteilung nach 
den Kommunalwahlen 2024 

§ 5 
Allgemeine Zuständigkeiten der 

beschließenden Ausschüsse 
 
(2)  Den beschließenden Ausschüssen 

werden die in den §§ 7 bis 11 
bezeichneten Aufgabengebiete zur 
dauernden Erledigung übertragen. Ist 
zweifelhaft, welcher Ausschuss im 
Einzelfall zuständig ist, ist die 
Zuständigkeit des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses gegeben. 

 

§ 5 
Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden 

Ausschüsse 
 
 
(2) Den beschließenden Ausschüssen werden die in 
den §§ 7 bis 10 bezeichneten Aufgabengebiete zur 
dauernden Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, 
welcher Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die 
Zuständigkeit des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses gegeben.“ 

 
 
 
Der Kulturausschuss entfällt. Die dortigen 
Aufgabengebiete  werden dem neuen 
Ausschuss für Kultur, Bildung und 
Soziales zugeführt. 

§ 9 § 9 
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Ausschuss für Bildung, Soziales und 
Sicherheit (BSS) 

(1)  Der Geschäftskreis des Ausschusses 
für Bildung, Soziales und Sicherheit 
umfasst folgende Aufgabengebiete: 

 
Angelegenheiten für: 
1.1  Schulen, Kindertagesbetreuung 
1.2  Markt 
1.3  Sport 
1.4  Senioren 
1.5  Jugend 
1.6  Bürgerservice 
1.7  Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
1.8  Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 
1.9  Integration und Soziales 

1.10  bürgerschaftliches Engagement 
 
(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet 

der Ausschuss für Bildung, Soziales 
und Sicherheit gemäß der 
Wertgrenzentabelle über: 

 
  Vollzug des Haushaltsplanes 

einschließlich Vergabe von  Lieferungen und  
  Leistungen für den Bereich der 

Kernstadt 
 

Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS) 
(1) Der Geschäftskreis des Ausschusses für Kultur, 
Bildung und Soziales umfasst folgende 
Aufgabengebiete: 

 
Angelegenheiten aus 

1.1    Kulturbereich 
1.2    Schulen, Kindertagesbetreuung 
1.3    Markt 
1.4    Sport 
1.5    Senioren 
1.6    Jugend 
1.7    Bürgerservice 
1.8    Ordnungsrecht 
1.9    Feuerwehr und Bevölkerungsschutz 
1.10 Integration und Soziales 
1.11 Bürgerschaftliches Engagement 

 
(2) In seinem Geschäftskreis entscheidet der 

Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales 
gemäß der Wertgrenzentabelle über: 
 
Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen 
für den Bereich der Kernstadt“ 

 

 
 
 
 
Die Aufgabengebiete dese bisherigen 
Kulturausschusses werden dem neuen 
Ausschuss für Kultur, Bildung und 
Soziales zugeführt. Dadurch ändert sich 
die Bezeichnung des Ausschusses. 
 

§ 10 
Kulturausschuss (KA) 

 
(1) Der Geschäftskreis des 

Kulturausschusses umfasst alle 
Angelegenheiten aus dem 
Kulturbereich. 

entfällt Der Kulturausschuss entfällt. Die dortigen 
Aufgabengebiete  werden dem neuen 
Ausschuss für Kultur, Bildung und 
Soziales zugeführt. 
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(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet 

der Kulturausschuss gemäß der 
Wertgrenzentabelle über: 

 
 Vollzug des Haushaltsplanes 

einschließlich Vergabe von  
Lieferungen und Leistungen für den 
Bereich der Kernstadt 

 
(3)  Sachkundiger Einwohner als beratende 

Mitglieder sind je ein Vertreter des 
Seniorenrates und des 
Jugendgemeinderates sowie jeweils ein 
Stellvertreter im Verhinderungsfall. Die 
sachkundigen Einwohner sind jeweils 
zu den Angelegenheiten, die ihre 
Sachkunde betreffen, eingeladen. 

 

§§ 11 - 24 §§ 10 - 23 Es ändert sich Reihenfolge der 
Paragraphen aufgrund Wegfall vom 
bisherigen § 10. 

 

9 von 11 in Sitzungsmappe



5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Radolfzell am Bodensee 

– Synopse Änderung der Wertgrenzentabelle – 

 

Anlage zu § 5 der Hauptsatzung: bisherige Fassung 

Zuständigkeiten 
gemäß 
Hauptsatzung 

Gemeinderat/ 
Stiftungsrat 

VFA PUT BSS 
und 
KA 

Kurausschuss nachrichtlich: 
Stiftungsausschuss 

Ortschaftsrat Oberbürgermeister 

Verkauf 
beweglichen 
Vermögens  

  über 50.000 
€ 

für den 
einzelnen 

Gegenstand 

    über 50.000 € 
für den 

einzelnen 
Gegenstand 

über 50.000 €   bis 25.000 € 
  für den einzelnen 

Gegenstand 

 

neue Fassung: 

 

Zuständigkeiten 
gemäß 
Hauptsatzung 

Gemeinderat/ 
Stiftungsrat 

VFA PUT KBS  Kurausschuss nachrichtlich: 
Stiftungs-
ausschuss 

Ortschaftsrat Oberbürgermeister 

Verkauf 
beweglichen 
Vermögens 

  über 50.000 
€ 
für den 
einzelnen 
Gegenstand 

    über 50.000 € 
für den 
einzelnen 
Gegenstand 

über 50.000 €   bis 50.000 € 
für den einzelnen 
Gegenstand 
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